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§ 10 WrJSchG 2002
Jugendgefährdende Medien,

Datenträger, Gegenstände und
Veranstaltungen

 WrJSchG 2002 - Wiener Jugendschutzgesetz 2002

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.05.2020

(1) Inhalte von Medien gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 Mediengesetz, BGBl. Nr. 314/1981 in der Fassung BGBl. I Nr. 8/2009, und

Datenträgern sowie Gegenstände und Veranstaltungen, die junge Menschen in ihrer Entwicklung gefährden könnten,

dürfen diesen nicht angeboten, weitergegeben oder sonst zugänglich gemacht werden.

Eine Gefährdung ist insbesondere anzunehmen, wenn diese

1. Aggressionen und Gewalt fördern (zB Softguns oder Wa?enimitate, bei denen eine Verwechslungsgefahr mit

echten Wa?en besteht), kriminelle Handlungen von menschenverachtender Brutalität oder Gewaltdarstellungen

verherrlichen oder verharmlosen,

2. Menschen wegen ihrer Rasse, Hautfarbe, nationalen oder ethnischen Herkunft, ihres Geschlechtes, ihrer sexuellen

Orientierung, ihres religiösen Bekenntnisses oder ihrer Behinderung diskriminieren oder

3. die Darstellung einer die Menschenwürde missachtenden Sexualität beinhalten.

(2) Junge Menschen dürfen solche Medien, Datenträger oder Gegenstände nicht erwerben, besitzen oder verwenden

und solche Veranstaltungen nicht besuchen.

(3) Wer selbstständig und regelmäßig Medien, Datenträger, Gegenstände oder Veranstaltungen im Sinne des Abs. 1

anbietet, weitergibt oder sonst zugänglich macht, hat durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere durch räumliche

Abgrenzungen, zeitliche Beschränkungen, Aufschriften oder Beaufsichtigung sicherzustellen, dass junge Menschen

davon ausgeschlossen sind. Insbesondere Datenträger, die Computerspiele beinhalten, dürfen an junge Menschen

eines bestimmten Alters gewerblich nur abgegeben werden, wenn auf Grund einer klar sichtbaren PEGI (Pan-European

Game Information) Kennzeichnung ersichtlich ist, dass sie für junge Menschen dieses Alters geeignet sind. Wenn auf

einem Datenträger, der ein Computerspiel beinhaltet, keine PEGI Kennzeichnung angebracht ist, ist bis 1. Jänner 2013

auch die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) KlassiEzierung als Eignungsgrundlage für die Abgabe

ausreichend.

Keine PEGI oder USK KennzeichnungspFicht besteht für Computerspiele zu Informations-, Instruktions-oder

Lehrzwecken, die als Informations-, Instruktions- oder Lehrprogramm gekennzeichnet sind und junge Menschen in

ihrer Entwicklung nicht gefährden.
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